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1 Prüfungsgegenstand und –auftrag 

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck (Kulturstiftung) ist eine gemeinnützige, rechtsfähige 

Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wurde am 04.05.1995 gegründet. Die Verwaltung der 

Stiftung ist der Hansestadt Lübeck (HL), Fachbereich Kultur und Bildung, gemäß § 17 

Abs. 1 Stiftungsgesetz übertragen worden. Es handelt sich um Treuhandvermögen im 

Sinne von § 98 Gemeindeordnung (GO). Die Jahresabschlüsse unterliegen damit der Prü-

fung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kulturstiftung für das Haushaltsjahr 2016, 

wurden vom Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 03.12.2020 vom 

Bürgermeister der HL unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 91 Abs. 2 GO inner-

halb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und gemäß § 44 

Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) bis spätestens zum 01. 

Mai eines jeden Jahres der zuständigen Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vor-

zulegen. Der Jahresabschluss ist somit nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist auf-

gestellt und vorgelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 und des Lageberichts 2016 erfolgt gemäß § 92 

Abs. 1 GO durch das RPA. Nach Abschluss der Prüfung legt gemäß § 92 Abs. 3 GO der 

Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des RPA 

der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 92 Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den Jahres-

abschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begrün-

det und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren 

worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 92 Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen 

beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung des zeitlich zurückliegenden Jahresabschlusses hat das 

RPA von dieser Regelung Gebrauch gemacht. 
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2 Prüfungsdurchführung 

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des zugehörigen Lageberichtes ist Anfang 2021 

durch das RPA erfolgt. Die Prüfung wurde risikoorientiert und unter Berücksichtigung von 

Wesentlichkeitsgrenzen durchgeführt. Soweit in diesem Bericht Vorjahreswerte angege-

ben werden, beziehen sich diese auf Werte des zum Stichtag 31.12.2015 erstellten Jahres-

abschlusses der Kulturstiftung. 

3 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. 

Der Haushaltsplan 2016 für die Kulturstiftung wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 

26.11.2015 beschlossen (VO 2015/03021). Gem. § 78 Abs. 1 der GO enthält der Haushalts-

plan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 

anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und 

zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die 

allgemeinen Planungsgrundsätze sind in § 10 der GemHVO-Doppik geregelt, z. B. dass 

nicht errechenbare Erträge und Aufwendungen sorgfältig zu schätzen sind. 

Der Stellenplan ist gem. § 78 Abs. 2 GO Teil des Haushaltsplanes. Da die Stiftung über 

eigenes Personal verfügt, ist der Vorlage künftig der Stellenplan beizufügen. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2016 sind wie folgt festgesetzt wor-

den: 

Tabelle 1: Haushaltsplanung 2016 

Plandaten Erträge/ 

Einzahlungen 

Aufwendungen/ 

Auszahlungen 

Finanzmittel-

überschuss 

Ergebnisplan 2.014.600 EUR 2.014.600 EUR 0 EUR 

Finanzplan 1.953.200 EUR 1.830.500 EUR 122.700 EUR 

Die Abweichungen zur Haushaltsplanung sind im nachfolgenden Text den dargestellten 

Werten der jeweiligen Konten zu entnehmen. 
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Tabelle 2: Ergebnisplanung 2015 und 2016 

Ergebnisplanung 2015 2016 

Erträge 1.972.700 EUR 2.013.800 EUR 

Finanzerträge 2.000 EUR 800 EUR 

Summe Erträge 1.974.700 EUR 2.014.600 EUR 

Aufwendungen 1.951.300 EUR 1.991.200 EUR 

Zinsen und Finanzaufwendungen 23.400 EUR 23.400 EUR 

Summe Aufwendungen 1.974.700 EUR 2.014.600 EUR 

Differenz 0 EUR 0 EUR 

Die Ergebnisplanung 2016 weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. 

Tabelle 3: Finanzplanung 2015 und 2016 

Finanzplan 2015 2016 

Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.912.900 EUR 1.952.800 EUR 

Einzahlungen Investitionstätigkeit 400 EUR 400 EUR 

Summe Einzahlungen 1.913.300 EUR 1.953.200 EUR 

Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.846.200 EUR 1.729.800 EUR 

Auszahlungen Investitionstätigkeit 8.600 EUR 8.600 EUR 

Tilg. von Krediten f. Investitionen 88.100 EUR 92.100 EUR 

Summe Auszahlungen 1.942.900 EUR 1.830.500 EUR 

Änd. d. Bestandes eig. Finanzmittel -29.600 EUR 122.700 EUR 

Die Finanzplanung 2016 weist einen Anstieg der liquiden Mittel um 122.700 EUR aus. 

4 Bilanz 

Die Bestätigung der Kulturstiftung vom 25.07.2017 über die Richtigkeit und Vollständigkeit 

aller für den Jahresabschluss 2016 angeforderten Erklärungen liegt vor. 

4.1 Formale Prüfung der Bilanz 

§ 48 GemHVO-Doppik regelt die Gliederung der Bilanz. Der Posten allgemeine Rücklage 

wurde nicht ausgewiesen, dafür wurde die Bilanz um die nicht vorgesehenen Posten 
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4 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kulturstiftung 

der Hansestadt Lübeck zum 31. Dezember 2016 

 

1.01 Stiftungskapital und 1.011 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied ergänzt. Das 

unter Posten 1.01 genannte Stiftungskapital hat keine Verlustausgleichs- oder Finanzie-

rungsfunktion wie die allgemeine Rücklage (eigentliches Eigenkapital im Sinne der 

GemHVO-Doppik), sondern ist in seinem Bestand zu erhalten. 

Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 GemHVO-Doppik vorgesehenen Mindest-

gliederung ab. Das durch unterschiedliche Betrachtungsweisen im Stiftungsrecht und im 

Haushaltsrecht entstandene Problem befindet sich seit Einführung doppischer Jahresab-

schlüsse für die Stiftungen in der Diskussion zwischen den Bereichen und dem RPA. Aktu-

ell (Anfang 2021) befindet sich eine Vereinbarung zwischen der Verwaltung und dem 

Innenministerium/Stiftungsaufsicht zu einer abgestimmten Vorgehensweise (zunächst für 

die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital) noch im Abstimmungsprozess. 

4.2 Aktiva 

Das Anlagevermögen der Stiftung hat einen Wert von rund 3.795 TEUR (Vorjahr [VJ] 

3.838 TEUR). Der bilanzierte Wert entspricht dem Restbuchwert im Anlagenspiegel der 

Kulturstiftung. Auf die im Kalenderjahr 2016 durchgeführte Inventur wird unter Tz. 7.2 

Erfassung des Anlagevermögens eingegangen. 

4.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

 

Immaterielle  

Vermögensgegenst. 

Jahresabschluss 

31.12.2015 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2016 

Bilanzposten 1.1 9.886 EUR 5.097 EUR 4.789 EUR 

Im Haushaltsjahr 2016 gab es keine Zugänge. Die Veränderung resultiert aus den 

Abschreibungen sowie zwölf Abgängen (je 1 EUR) nach der 2016 durchgeführten Inventur. 

Die Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware und dem Anlagenspiegel überein. 

4.2.2 Bauten auf fremden Grund und Boden 

 

Bauten auf fremden 

Grund und Boden 

Jahresabschluss 

31.12.2015 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2016 

Bilanzposten 1.2.4 1.855.057 EUR -78.599 EUR 1.776.458 EUR 

Im Haushaltsjahr 2016 gab es keine Zugänge. Die Veränderung resultiert aus den 

Abschreibungen. Die Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware und dem Anlagen-

spiegel überein. 
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4.2.3 Kunstgegenstände 

 

Kunstgegenstände Jahresabschluss 

31.12.2015 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2016 

Bilanzposten 1.2.5 1.866.275 EUR 23.680 EUR 1.889.955 EUR 

Im HJ 2016 gab es Zugänge im Gesamtwert von 23.889 EUR. Bei den Zugängen handelt es 

sich um zwei Sachspenden im Gesamtwert von 17.450 EUR und Ankäufe zum Preis von 

6.439 EUR. Die Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware und dem Anlagenspiegel 

überein. Die Differenz von 209 EUR ergibt sich aus Abschreibungen für nicht richtig zuge-

ordnete abschreibungspflichtige Gegenstände. 

4.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 

Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2016 

Bilanzposten 1.2.7 75.585 EUR 2.317 EUR 77.902 EUR 

Die Veränderung ergibt sich aus den im Haushaltsjahr 2016 angeschafften Ausstattungen 

(Regalschrank, Vitrinen, Tische etc.) und den angefallenen Abschreibungen. Die Werte 

stimmen mit der Buchhaltungssoftware und dem Anlagenspiegel überein. 

4.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

 

Gel. Anzahlungen,  

Anlagen im Bau 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2016 

Bilanzposten 1.2.8 0 EUR 18.992 EUR 18.992 EUR 

Unter diesem Bilanzposten wird der finanzielle Anteil der Kulturstiftung am Umbau des 

Gebäudes Mengstr. 6 zur Erweiterung des Buddenbrookhauses als Anlage im Bau (AiB 

1062349) ausgewiesen. Dem Fortschritt des Projekts entsprechend wird an dieser Stelle in 

den folgenden Haushaltsjahren ein Anstieg erwartet. 

Die 19 TEUR entstanden für eine Studie, die durchgeführt werden musste um GRW-Mittel 

(Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur) beantragen zu 

können. Geprüft wurden u. a. wirtschaftliche Folgen und Auswirkungen auf den Touris-

mus in der Innenstadt der HL infolge des Umbaus des Buddenbrookhauses. Die Studie 

wurde vom RPA zur Jahresabschlussprüfung nicht ausgewertet. 
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4.2.6 Fertige Erzeugnisse und Waren 

 

Fertige Erzeugnisse 

und Waren 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2016 

Bilanzposten 2.1.3 108.670 EUR 1.467 EUR 110.137 EUR 

Unter diesem Bilanzposten werden im Wesentlichen die Warenbestände in den Muse-

umsshops der Stiftung ausgewiesen. Die Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware 

überein. Die in den Museumsshops jährlich stattfindende Inventur wurde nicht geprüft. 

4.2.7 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 

 

Privatrechtliche 

Forderungen 

Jahresabschluss 

31.12.2015 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 2.2.3 98.514 EUR -67.870 EUR 30.644 EUR 

Bei den Forderungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb handelt es sich z. B. um nicht 

abgerechnete Kreditkartenumsätze. Unabhängig vom Jahresabschluss erfolgen in unre-

gelmäßigen Abständen Prüfungen der im Bereich Buchhaltung und Finanzen für die Kul-

turstiftung geführten Konten, einschließlich des Forderungsmanagements. 

Der VJ-Wert beinhaltete Fördermittel des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa in 

Höhe von 50 TEUR. Der Ausgleich ist am 09.02.2016 erfolgt. 

4.2.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 

Sonst. privatrecht-

liche Forderungen 

Jahresabschluss 

31.12.2015 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2016 

Bilanzposten 2.2.4 1.132.561 EUR -397.958 EUR 734.603 EUR 

Der Rückgang resultiert aus mehreren bereits ausgeglichenen Forderungen, die gegen-

über der HL bestanden. Die 735 EUR setzen sich wieder überwiegend aus Forderungen 

gegenüber der HL zusammen, z. B. anteilige Personalkosten für 2016 von 584 TEUR sowie 

die bei der HL angelegte Zustiftung von 145 TEUR. 

Die Buchungen sind in der Buchhaltungssoftware nachvollziehbar. Der Gesamtbetrag ist 

im Forderungsspiegel richtig wiedergegeben. 
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4.2.9 Liquide Mittel 

 

Liquide Mittel Jahresabschluss 

31.12.2015 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 2.4 1.086.191 EUR 5.363 EUR 1.091.554 EUR 

Die in der Bilanz und in der Finanzrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel stimmen 

überein. Der Betrag ergibt sich aus dem Bestand auf dem Geschäftskonto (1.088 TEUR, VJ 

1.082 TEUR) und den Kassenbeständen des Buddenbrookhauses und des Günter Grass-

Hauses. Eine Saldenbestätigung für das Geschäftskonto vom 19.06.2017 zum 31.12.2016 

liegt vor. Die Kassen werden in unregelmäßigen Abständen vom RPA geprüft. 

4.3 Passiva 

Nachfolgend wird auf die Bilanzposten der Passivseite eingegangen. 

4.3.1 Stiftungskapital 

 

Stiftungskapital Jahresabschluss 

31.12.2015 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten  

1.01 Stiftungskapital 

1.298.477 EUR 0 EUR 1.298.477 EUR 

Unter dem Posten Stiftungskapital weist die Stiftung das in seinem Bestand zu erhaltende 

Stiftungskapital als Posten 1.01 aus. Veränderungen, z. B. durch Zustiftungen, haben sich 

nicht ergeben. 

4.3.2 Stiftungskapital aus Bilanzunterschied 

 

Stiftungskapital aus 

Bilanzunterschied 

Jahresabschluss 

31.12.2014 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 1.011 -340.538 EUR 0 EUR -340.538 EUR 

Das Stiftungskapital aus Bilanzunterschied wurde mit der Eröffnungsbilanz aus dem bei 

der Erstellung ermittelten Differenzbetrag zwischen Aktiva und Passiva berechnet. Verän-

derungen haben sich nicht ergeben. 
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4.3.3 Sonderrücklagen 

 

Sonderrücklagen Jahresabschluss 

31.12.2015 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2015 

Bilanzposten 1.2 932.195 EUR 17.450 EUR 949.645 EUR 

Die Veränderung ergibt sich aus den unter Aktiva/Kunstgegenstände bereits genannten 

Sachspenden. 

Gemäß den Erläuterungen zu § 25 GemHVO-Doppik sind als Sonderrücklage die Zuwei-

sungen zu erfassen, die die Gemeinde für die Anschaffung oder Herstellung von Vermö-

gensgegenständen erhalten hat und die nicht aufgelöst werden sollen. Das Innenministe-

rium des Landes Schleswig-Holstein hat auf Nachfrage des Bereichs Haushalt und Steue-

rung 2017 mitgeteilt, dass es eine analoge Anwendung für die nicht abzuschreibenden 

Kunstgegenstände für geboten halte, soweit der Zuschuss mit einer Zweckbindung oder 

einem Zweckbindungszeitraum versehen ist. Nach Erfüllung der Zweckbindung sei eine 

ergebnisunwirksame Umbuchung in die allgemeine Rücklage gemäß § 25 Abs. 2 

GemHVO-Doppik erforderlich. Bei einer Sachspende ist der Zweck bereits beim Zugang 

erfüllt, daher hält das RPA eine Umbuchung in die allgemeine Rücklage für geboten. Da 

die bisher vorgelegten Bilanzen für die Kulturstiftung keine allgemeine Rücklage auswei-

sen, erinnert das RPA wie im Vorjahresbericht daran, dass eine den gesetzlichen Regelun-

gen und den Vorgaben des Innenministeriums folgende Ergänzung der Bilanz vorzuneh-

men ist und die notwendigen Umbuchungen umzusetzen sind. 

4.3.4 Sonderposten 

 

Aufzulös. Zuschüsse 

und Zuweisungen 
Jahresabschluss 

31.12.2015 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2016 

Bilanzp. 2.1 Zusch. 1.742.127 EUR -56.326 EUR 1.685.801 EUR 

Bilanzp. 2.2 Zuweis. 5.875 EUR 9.425 EUR 15.300 EUR 

Unter den Sonderposten sind die erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen zu passivieren. 

Im Haushaltsjahr 2016 gab es eine Zuweisung des Landes von 12.500 EUR (Architekten-

wettbewerb Buddenbrookhaus). Die übrigen Veränderungen ergeben sich aus den Auflö-

sungen. 
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4.3.5 Verbindlichkeiten 

 

Verbindlichkeiten Jahresabschluss 

31.12.2015 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2016 

Bilanzposten 4 2.631.684 EUR -472.549 EUR 2.159.135 EUR 

Die Verbindlichkeiten unterscheiden sich in Kredite für Investitionen vom Kreditmarkt, 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten. 

Die Verbindlichkeiten vom Kreditmarkt in Höhe von 347 TEUR (VJ 437 TEUR) setzen sich 

aus fünf Darlehensverträgen zusammen. Die Darlehensverträge und die Saldenbestäti-

gungen zum 31.12.2016 liegen dem RPA in Kopie vor. Die Veränderungen ergeben sich 

aus den Tilgungen. Die Werte stimmen mit den Buchungen in der Buchhaltungssoftware 

überein. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 77 TEUR (VJ 54 TEUR) sind 

angestiegen. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten von 1.735 TEUR (VJ 2.141 TEUR) sind um 406 TEUR 

zurückgegangen. Sie bestehen überwiegend gegenüber der HL und resultieren unverän-

dert aus den Verrechnungsdifferenzen, die zu einem wesentlichen Teil schon in den Vor-

jahren entstanden sind. Im Haushaltsjahr 2016 wurde ein Bundeszuschuss von 300 TEUR 

für die Erweiterung des Buddenbrookhauses auf dem Verwahrkonto Jahresabgrenzung 

Verbindlichkeiten erfasst. 

5 Ergebnisrechnung 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Auf-

wendungen nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vor-

schriften. Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Ergebnisse der verschiedenen Konten-

gruppen den Vorjahres- und den Planwerten tabellarisch gegenübergestellt. Auf einzelne 

Positionen wird nachfolgend eingegangen. 

5.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 

Zuwendungen und 

allgemeine Umlagen 

fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 41 869.000 EUR 1.108.767 EUR 239.767 EUR 

 

16 von 57 in Zusammenstellung



 Rechnungsprüfungsamt 

  

 

 

10 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kulturstiftung 

der Hansestadt Lübeck zum 31. Dezember 2016 

 

Die größten Abweichungen von der Haushaltsplanung gab es auf den Konten:  

 4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund: In der ursprünglichen Haushalts-

planung waren für 2016 nur 100 EUR geplant, eingegangen sind 150 TEUR. In den 

Haushaltsjahren 2010 bis 2015 sind zwischen 80 TEUR und 150 TEUR jährlich 

eingegangen. Die Erträge sind sorgfältig zu planen. 

 4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Gemeinde: In der ursprünglichen 

Haushaltsplanung waren für 2016 rund 757 TEUR geplant, eingegangen sind 623 TEUR 

(Abschlag auf Verlustausgleich). In den Haushaltsjahren 2010 bis 2015 sind zwischen 

322 TEUR und 510 TEUR jährlich eingegangen. 

 4148002 Spenden für Sonderausstellungen: In der ursprünglichen Haushaltsplanung 

waren für 2016 rund 100 EUR geplant, eingegangen sind 78 TEUR. In den Haus-

haltsjahren 2010 bis 2015 sind zwischen 131 TEUR bis 273 TEUR jährlich eingegangen. 

Die Erträge sind sorgfältig zu planen. 

5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 

Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 

fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontenart 441 - 446 532.300 EUR 594.355 EUR 62.055 EUR 

Das Ergebnis der Kontenarten 441 bis 446 betrug 2016 rund 594 TEUR (VJ 593 TEUR). Aus 

dem Verkauf von Vorräten der Museumsshops haben sich Erträge von 219 TEUR (VJ 

242 TEUR) ergeben und die Eintrittsgelder der Häuser beliefen sich auf rund 329 TEUR (VJ 

314 TEUR). 

5.3 Kostenerstattungen Gemeinde 

 

Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 

fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Konto 4482000 612.400 EUR 584.124 EUR -28.276 EUR 

Das Ergebnis des Kontos 4482000 betrug 2016 rund 584 TEUR (VJ 603 TEUR). Die 

ursprüngliche Planung sah 612.400 EUR vor. Bemerkungen haben sich nicht ergeben. 
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5.4 Personalaufwendungen 

 

Personal-

aufwendungen 

fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 50 1.351.000 EUR 1.303.978 EUR -47.022 EUR 

Die Haushaltsplanung sah Personalaufwendungen von 1.351 TEUR (VJ 1.308 TEUR) vor. 

Eine systematische Prüfung der Personalkosten ist nicht erfolgt. 

5.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

Aufw. für Sach- und 

Dienstleistungen 

fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 52 1.047.580 EUR 744.104 EUR -303.476 EUR 

Die ursprüngliche Haushaltsplanung wies zur Kontengruppe 52 Aufwendungen von 

430 TEUR (VJ 407 TEUR) aus. Die aus dem VJ übertragenen Haushaltsermächtigungen 

(684 TEUR) sind im Wesentlichen im fortgeschriebenen Ansatz und im Ergebnis enthalten. 

Hinzu kamen Verstärkungen durch zweckgebundene Mehreinnahmen, die gem. § 21 

Abs. 1 GemHVO-Doppik für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden 

durften. Die im Anhang in der Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen 

genannten neuen Haushaltsreste gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden überwie-

gend wieder zu dieser Kontengruppe gebildet (432 TEUR). Die Verfügungen des Bereichs 

Haushalt und Steuerung haben vorgelegen. 

5.6 Bilanzielle Abschreibungen 

 

Bilanzielle 

Abschreibungen 

fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengr. 57 110.300 EUR 99.533 EUR -10.767 EUR 

Die Abweichung hat sich gegenüber den VJ nochmals verringert. 
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6 Finanzrechnung 

In § 3 der GemHVO-Doppik ist aufgeführt, welche Posten mindestens im Finanzplan aus-

zuweisen sind. Die Finanzrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 

Im Anhang sind bereits die verschiedenen Kontengruppen der Ergebnisrechnung den 

Vorjahres- und den Planwerten tabellarisch gegenübergestellt und teilweise erläutert 

worden. Da vergleichbare Hinweise zur Finanzrechnung fehlen, wird auf die Zahlungen 

nachfolgend eingegangen. 

Im investiven Bereich wurden gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik Auszahlungen in Höhe 

von 349 TEUR in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Es handelt sich bei den Beträgen 

überwiegend um zweckgebundene Drittmittel. 

Bei einigen Kontengruppen sind die Werte der ursprünglichen Haushaltsplanung unver-

ändert geblieben. Bei anderen Kontengruppen sind die Ansätze fortgeschrieben worden. 

Die fortgeschriebenen Werte beinhalten den Ansatz des Haushaltsjahres, die Inanspruch-

nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und die übertragenen Ermächti-

gungen aus Vorjahren. 

6.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 

Zuwendungen und 

allgemeine Umlagen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 61 807.200 EUR 1.975.985 EUR 1.168.785 EUR 

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen unter Tz. 5.1 zur korrespondierenden Ertrags-

kontengruppe 41 verwiesen. Die höheren Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus 

den höheren Erträgen. 

Tabelle 4: Planabweichungen der Kontengruppe 61 

Konto Bezeichnung Planung  

in EUR 

Buchung  

in EUR 

Abweichung 

in EUR 

6140000 Zuweisung Bund 100 150.000 149.900 

6141000 Zuweisung Land 50.000 100.089 50.089 

6142000 Zuweisung Gemeinde 756.900 1.498.383 741.483 

6148001 Spenden 0 143.152 143.152 

6148002 Zusch. übrige Bereiche 100 78.858 78.758 
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Die Finanzplanung soll die voraussichtlichen zu erzielenden Beträge veranschlagen. Das 

RPA empfiehlt als Orientierung die regelmäßig höheren Werte aus Vorjahren. 

6.2 Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und  
-umlagen 

Unter der Kontengruppe 64 werden die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstat-

tungen und Kostenumlagen dargestellt. Eine wesentliche Abweichung gab es auf dem 

Konto 6482000 Erstattungen von Gemeinden. 

 

Einzahlungen aus 

Kostenerstattungen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Konto 6482000 612.400 EUR 97.817 EUR 514.583 EUR 

Auf dem Konto 6482000 Erstattungen von Gemeinden sind Einzahlungen von 612 TEUR 

geplant worden, aber nur 98 TEUR eingegangen. Es handelt sich dabei um anteilige Per-

sonalkostenerstattungen (Nov./Dez. 2015) deren Einzahlung im Februar 2016 gebucht 

wurde. Die Personalkostenerstattungen für 2016 sind im Februar 2017 eingegangen. Die 

Einzahlungen auf diesem Konto unterliegen starken Schwankungen. 

Tabelle 5: Einzahlungen aus Kostenerstattungen 

Haushaltsjahr Ergebnis in TEUR  Haushaltsjahr Ergebnis in TEUR 

2012 959  2016 98 

2013 257  2017 1.160 

2014 291  2018 466 

2015 1.104  2019 1.049 

Das RPA bittet um Stellungnahme, wie es zu den starken Schwankungen kommt und ab 

wann mit regelmäßigen Kostenerstattungen zu rechnen sein wird. 

6.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

 

Einzahlungen aus  

Investitionstätigkeit 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 68 400 EUR 12.500 EUR 12.100 EUR 

Die Mehreinzahlung resultiert aus der Landeszuweisung für den Umbau des Budden-

brookhauses (Architektenwettbewerb). 
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6.4 Personalauszahlungen 

 

Personalauszahlungen 

HJ 2016 

fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 70 1.351.000 EUR 1.523.928 EUR 172.928 EUR 

Die Abweichung gegenüber der Planung beträgt 173 TEUR. 

6.5 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

Ausz. f. Sach- und 

Dienstleistungen 

fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 72 1.047.580 EUR 835.737 EUR 211.843 EUR 

Die ursprüngliche Haushaltsplanung wies zur Kontengruppe 72 Aufwendungen von 

430 TEUR aus. Das Auszahlungskonto korrespondiert mit dem unter Tz. 5.5 erläuterten 

Aufwand der Kontengruppe 52. Die Deckung ist im Wesentlichen durch zweckgebundene 

Mehreinzahlungen erfolgt. 

6.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

 

Tilgung von Krediten 

für Investitionen 

Planung Ergebnis Abweichung 

Kontoart 792 92.100 EUR 90.426 EUR 1.674 EUR 

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontogr. 79) beinhalten nur die für Tilgun-

gen von Krediten für Investitionen (Kontenart 792) aufgewandten Mittel. Kopien der 

Saldenbestätigungen liegen vor. Die Veränderung ist im Verbindlichkeitenspiegel richtig 

wiedergegeben. 

6.7 Liquide Mittel 

Der Schlusssaldo 2016 belief sich auf 1.092 TEUR (VJ 1.086 TEUR). Die sich aus der Finanz-

rechnung ergebenden liquiden Mittel stimmen mit dem in der Bilanz ausgewiesenen 

Betrag überein. Eine Saldenbestätigung für das Geschäftskonto der Stiftung zum 

31.12.2016 über 1.088 TEUR (VJ 1.082 TEUR) liegt vor. Die Abweichung ergibt sich aus den 

Kassenbeständen. 
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7 Anhang 

Der Anhang ist den Regelungen des § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik entsprechend aufzu-

stellen. In ihm ist zum Jahresabschluss anzugeben, ob besondere Umstände dazu führen, 

dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 

Die allgemeinen Berichtsgrundsätze sind im Anhang eingehalten worden. Der Anhang 

weist formal keine Beanstandungen auf, die Einfluss auf das Prüfungsergebnis haben. Die 

vorgeschriebenen Anlagen zum Anhang wie Anlagenspiegel, Forderungsspiegel etc. sind 

erstellt worden. 

Zu einzelnen Punkten sind nach Auffassung des RPA die Erläuterungen nicht ausreichend, 

so hätte es z. B. zur von der Standardgliederung abweichenden Darstellung des Eigenka-

pitals und dem Fehlen der Allgemeinen Rücklage einer Erklärung bedurft. 

7.1 Stiftungskapital oder Gründungsvermögen 

Im Anhang wird unter den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläu-

tert, dass das Anlagevermögen insbesondere das Gründungsvermögen enthält. Das 

Gründungsvermögen umfasst Sammlungsgegenstände aus dem Besitz der Familie Mann 

und Einrichtungsgegenstände. 

Das Stiftungsvermögen muss dauerhaft und nachhaltig erhalten bleiben, sodass Veräuße-

rungen und andere zweckfremde Verwendungen des Kunst- und Sammlungsvermögens 

ausgeschlossen sind. Wie Stiftungsvermögen zu erhalten ist, in dem mit Einrichtungsge-

genständen Gegenstände enthalten sind, die der Abschreibung unterliegen, ist in der Stif-

tungssatzung nicht geregelt. Der Bereich Haushalt und Steuerung verweist in diesem 

Zusammenhang auf den vollständigen Verlustausgleich durch die HL. 

Die Darstellung des Stiftungskapitals in der Bilanz vermittelt mit dem unveränderten Wert 

gegenüber dem VJ den Eindruck, dass das Stiftungskapital mit dem darin enthaltenen 

Gründungsvermögen trotz abschreibungspflichtiger Teile in gleicher Höhe erhalten bleibt. 

Eine gesetzliche Regelung oder Handlungsempfehlung, wie eine unmissverständliche 

Darstellung in der Bilanz zu erfolgen hat, liegt nicht vor. 

7.2 Erfassung des Anlagevermögens 

Zu den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist im Anhang ausgeführt 

worden, dass eine über die Vorräte in den Warenlagern hinausreichende Inventur im 

Wirtschaftsjahr 2016 durchgeführt wurde.  
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Laut Kulturstiftung hat die Inventur im Buddenbrookhaus am 15.02.2016 und im Günter 

Grass-Haus am 22.02.2016 stattgefunden. Eine Begleitung der Inventur durch das RPA ist 

nicht erfolgt. Kopien der Zähllisten und die Bestätigung der Vollständigkeit und Richtigkeit 

durch die Geschäftsführerin der Stiftung liegen dem RPA vor. 

Aus einer aus den einzelnen Zähllisten zusammengestellten Gesamtliste konnte ent-

nommen werden, dass hinter einzelnen Anlagen kein Inventurdatum angegeben war. Die 

vollständige Erfassung der Vermögensgegenstände im Rahmen der Inventur kann daher 

nicht bestätigt werden. Allerdings wurde im Rahmen einer nicht repräsentativen buch-

mäßigen Stichprobe des RPA anhand von gebuchten Neuzugängen und Abgleichen mit 

dem Anlagenspiegel festgestellt, dass in der Inventurliste nicht enthaltene Anlagen den-

noch in der Anlagenbuchhaltung richtig erfasst waren, in Einzelfällen mit Zeitverzug im 

Folgejahr. Einzelne fehlende Anlagen wurden nach der Inventur ausgebucht. 

Soweit geprüft, ist das Anlagevermögen mit hinreichender Sicherheit vollständig im 

Anlagenspiegel erfasst. 

Laut Inventurrichtlinie umfasst die Inventur die durch die Bereiche erworbenen 

Vermögensgegenstände incl. der ggf. zugehörigen Zuweisungen oder Zuschüsse. Die 

ergänzenden Angaben wurden bei der Inventur nicht erfasst. 

Bei Sachspenden wird von der spendenden Person der am Kaufpreis orientierte Wert 

angegeben oder vom Fachpersonal der Kulturstiftung ein Wert mittels Online-Datenban-

ken recherchiert. In der Inventurrichtlinie wird darauf hingewiesen, das für Vermögens-

gegenstände, die die Kulturstiftung unentgeltlich erhalten hat, Sonderposten zu bilden 

sind. Hinweise auf Sachspenden wurden in den Zähllisten nicht gefunden. Eine 

systematische Prüfung dieser Thematik ist mit der Jahresabschlussprüfung nicht erfolgt. 

7.3 Anlagen zum Anhang 

Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitenspiegel wurden dem Anhang 

beigefügt und entsprechen den Mustern der Ausführungsanweisung zur GemHVO-

Doppik. Die darin enthaltenen Werte sind richtig wiedergegeben. 

Die in der Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen enthaltenen Werte 

stimmen mit der Buchhaltungssoftware überein. Die Verfügungen des Bereichs Haushalt 

und Steuerung haben vorgelegen. 
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